FC MUSTERLINGEN – Vorsorgemassnahmen für das Fahren eines Kleinbusses
 Der Fahrer muss mindestens 25 Jahre alt sein.

 Bei Fahrten über eine Stunde pro Weg muss der Fahrer dem Busverantwortlichen (im Normalfall ein Mitglied des Vorstandes) bekannt sein. Dieser erteilt sein Einverständnis.

 Für die Fahrer besteht vor, während und zwischen den Fahrten absolutes Alkoholverbot.

 Der Fahrer muss ununterbrochen seit zwei Jahren im Besitz des Führerausweises in der Schweiz sein.

 Alle vorhandenen (und möglichen) Sicherheitsgurten sind zu tragen.

 Es ist darauf zu achten, dass mobile Bänke richtig und gut in den dafür vorgesehenen Halterungen befestigt sind.

 Die Türen des «Mannschaftsraumes» sind mit der Verriegelung zu schliessen (die sich öffnende Türe ist bei vergangenen tragischen Unfällen vielen jungen Spielern zum Verhängnis geworden!).

 Sofern möglich, sind alle Plätze mit Sicherheitsgurten auszurüsten und diese dann zu tragen (siehe oben).

 Es ist eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h erlaubt.

 Ein Personentransportbus gehört grundsätzlich nicht auf die Überholspur.

 Sobald bei einem Transfer eine Unregelmässigkeit am Bus auftritt, ist unverzüglich der Busverantwortliche zu orientieren.

 Der Busverantwortliche macht Stichproben und eigene Funktionskontrollen.

 Bussen müssen selbstverständlich selbst bezahlt werden. Dazu wird je nach Schwere (Geschwindigkeitsübertretung, Überfahren eines Rotlichtes usw.) eine disziplinarische Massnahme getroffen (Erhöhung der Busse, Zahlung an den Verein bis Fahrverbot).

 Die vorgeschriebenen (oder empfohlenen) Servicearbeiten werden genau eingehalten.

 Reifendruck/Wasser usw. werden periodisch geprüft. Die technischen Anforderungen sind im Bus festgehalten.

 Eine genaue Beschreibung sowie die oben erwähnten Vorschriften werden allen Busfahrern abgegeben und im Bus selbst gut sichtbar platziert.

 Bei Fahrten ins Ausland gelten andere Kriterien, die von Fall zu Fall vor einer Reise abzusprechen sind.

(Quelle: Beispiel des FC Wetzikon)

